
41. Vereinspokalschießen der örtlichen Vereine

Wettkampfordnung

Luftgewehr
10 Schuss, stehend, freihändig mit Probeschießen.

Kleinkalibergewehr 
10 Schuss, liegend, aufgelegt, maximal 3 Probeschüsse.

Es gelten die Bestimmungen der Sportordnung des SBSV.

• Aktive Schützinnen und Schützen sind nicht startberechtigt.

• Jeder Teilnehmer kann nur für einen Verein und eine Mannschaft schießen.

• Es können mehrere Mannschaften von einem Verein gemeldet werden.

• Eine Mannschaft besteht aus vier bis sechs Schützen, von denen die besten vier in
die Wertung kommen.

Bei Teilnehmer Engpässen bieten wir an:

• Drei Herren und eine Dame =Herrenmannschaft oder

• Drei Damen und ein Herr = Damenmannschaft.
Diese Aufstellung ist nur möglich, wenn sonst keine Mannschaft Zustande käme.

Bitte senden sie ihre Anmeldung bis spätestens Sonntag, den 20.02.10 zurück.

Nach Eingang aller Anmeldungen werden wir Ihnen umgehend einen Startplan zusenden.

Anmeldung

Verein:_______________________________

Anmeldung bei:

Franz Baumann, Im Oberdorf 9 oder

Im Schützenhaus abgeben

Wir nehmen mit____ Damenmannschaft /en und ____ Herrenmannschaft /en am

Vereinspokalschießen teil.

Unterschrift....................................


